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PRÄSIDENTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/6461 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben, 

Zum Schreiben vom ...................... " . . 

A. z,: .......... , .. , . . .. 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Düngemittelgesetzes; 
Entwürfe der Durchführungsver­
ordnungen 

Wien, am },9 , • . .  ,�,��p.,�?'; . . ,� .9,$5., 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für �n Generalsekretär: 

� �� 
25 Beilagen 
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/ A.BSCHRIFT PKÄSIßENTENKONFERENZ 
DEI LAN DWIKTSCHAFTSKAM MERN 

ÖSTERREICHS 
2 n n!"'? 1QS4 

Wien, am " . .  " " " "!.', , ,'":'.:-:-:':�. ,�-:-.,., .. " " ,  , .... , . " . . " , 
Wien l., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 0741,6317 31. Fernschreiber 13/5451 

G. Z.: RI A -884 /l'1/R;H.a 

z. Schr.v .. : 9.8.1984 

Zl.� 11.150/14-1 1/84 

An das 
Bundeßministerium für Land- und 
Forstwirtschaft 

Stubeilring 1 
1010 Wien 

Gegenstand: Entwurf eines Düngemittelgesetzes-; 
Entwürfi3 der Durchführungsverord­
nungen,( : ., ," , " 

Die Präsidentenkonf'er�n'z der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft zu den oben bezeichneten Entwürfen folgen­

de Stellungnahme bekanntzugeben: 

I. 

DüNGEl'11TTELGESETZ 

A. Allgemeine Bemerkungen 

. ' :, " 

Dem Anlieg,�n des vorliegenden Entwurfes, zur Sicherung des 

Wettbewerbes und ZUIIl Schutz der Verbraucher von l"üngemitteln 

überschaubare Verhältnisse auf dem Düngemittelmarkt zu 

s9haffen, ist grundsätzlich be�zupflichten. Dabei kommt 

Regelungen für Deklaration und Kontrolle zentrale Bedeutung zu. 

tie KompetenzQ:�s .. 'J3-undes leitet sich nach den ErläuterungeIl 

\Ton den Kompetenztatbest'änden "Bekämpfung des unlauteren' 

Wettbewerbes" sowie "Waren- und Viehverkehr mit dem Ausland" 

her. ,Diese Kompetenzlage zwingt zu einer engen Fassung des 

Düngemittelgesetzes und erlaubt es nicht, die Düngemittel­

anwendung zu regeln. Aus diesem Grund wird allerdings auch 

der weiters als Zielsetzung genannte "Schutz des Naturhaus­

haltes" im Sinne des Schutzes der Gesundheit von Mensch und 

Tier durch ein Düngemittelgesetz nicht sichergestellt werden 

können. 
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Im Gegensatz zu ausländiscben Regelungen siebt der Entwurf 
allerdings ein Registrierungssystem vor. Ein System der Dekla­
rationspflicbt, verbunden mit strengen Kontrollen, wäre nacb 
Ansicbt der Präsidentenkonferenz der Landwirtscbaftska�erh 
für viele Düngemittel, beispielsweise aucb für Spezialmittel, 
die gezielt in Sonderkulturen eingesetzt werden, eber förder­
lieb für einen unverzerrten Wettbewerb. Insoweit besteben 
massive Einwände gegen den vorliegenden Entwür'f: 

Im Gegensatz zu den Feststellungen auf Seite 5 der Erläuterun- -L, ' 

gen entspricbt der Entwurf nicbt den Erfordernissen des Waren­
verkebrs mit dem Ausland ode,r den' Vorscbriften in den als Handels­
partner in Betracbt kommenden europäischen' Staaten. Bei einern 
Vergleicb des Gesetzentwurfes mit den entsprecbenden EG�Norinen 
fällt auf, daß ,für österreicb zwar ebenfalls ein Düngemittel­
typenkatalog vorgeseben ist , darüber binaus aber für jedes 
Produkt eine Registrierung notwendig ist, die mit einer Jahre:;-
gebübr von 5.000 S belastet ist. Nach demEG-Düngemittelrecht 
gibt es eine derartige Registeranmeldung nicbt. Dort können 
Produkte verkauft werden� wenn sie sieb in den bestebenden 
Typenkatalog einordnen lassen. Nur für Düngemittel, die nicbt 
in den Typenkatalog einzuordnen sind, muß um eine Einzelzu-
lassung ,eingereicbt werden. Im Hinblick auf die gegebenen 
wirtscbaftlicben Verflecbtungen, insbesondere-mit" der BR.n" und 
unter Bed.acbtnahme auf die Erbal tung der Konkurrenzfäbigkeit 

der österreicbiscben Landwirtscbaft, die ja letztlieb doch jede 

derartige Kostensteigerüng zu �ragen hätte, wäre es wünschens- , 

wert, die österreichiscben Bestimmungen', in EiIlklang mit den 

im EG-Raum geltenden Normen zu halten. Deshalb �ird eine; 
Registrierung nicbt für zweckmäßig gebalten. 

Die Doppelgleisigkeit einer 
'
generellen Typenzulassung

'
-und. ei:nf;r 

zusätzlichen Registrierung führt u.U. auch zu Wettbewerbsver-'­

zerrungen, z.B. wenn,aufgrund zu geringen Inlandsangebotes Er­

satzmengen aus dem Ausland rascb importiert werden sollen. Da 

im Register aucb �er Hersteller mit genaUer Adressen�ngabe�uf­

scbeinen muß, wäre dieselbe Ware neuerlieb zum Register8)1zu­

melden und es müßte die Bekanntgabe der Registernummer (zwecks 

15/SN-87/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 17

www.parlament.gv.at



- 3 -

Kennzeichnung) erst abgewartet werden. Nun gibt es bei bestimmten 
Typen nicht nur einen Herstell��. ,Zum Beispiel wäre bei dem 

DÜl1gemitteltyp NPK 15:15:15 eine �iebenfacheRegistrierung " 

notwendig. Wird aber ein derartiger Typ vorsorglich' angemel-' .� 

det, U1'ri bei entsprecheI?-der Marktlage rasch, reagieren zu könner!, 
bedeutete dies eine Kostenbelastung von wenigstens 35.000 S !.J,;' 

proJa:hr für ein Produkt, das ,l:� � �I?e��atä'iög �hn.eh:i.n den Quaii­
tätsn6rmen entsprechen m1ß u.möglicherweise gar nicht auf 'de:ti�)·!' 
österreichischen Markt kommt. In diesem Zusammenhang sei auch 
auf den Kostenunterschied bei Registrierung eines Düngemittels 
(5.000 S) und beispielsweise eines Pflanzenschutzmittels 
(unter 1.000 S) hingewiesen. Dieser starre Betrag könnte vor 
allem kleinere Anbieter ausschalten, die in Zukunft nicht ,mehr" 
kleinere Mengen kurzfristig und preisgünstig anbi,e,ten,könnten, 
was bisher für. den inländischen Düngemittelpreise re;guili'!�;rend . > . . " :  'j � 
war:", Besonde+,s betroffen sind auch Spezialc,üp,ger, wie z. B. 
Blattdüng�r-, �d Spurennährstoffe , wo die Mengen von Haus aus 
nic1:lt so groß" sind� 

Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Beurteilung des Entwurfes 
ist auch das Freihandelsabkommen zwisch,en Österreich und d·erEG. 

Nach Artikel 20 dürfen Verkehrsbeschränkungen nur aus ganz be­
stimmten Gründen und in nicht diskriminierender Weise verfügt 
werden. Artikel 12 des EFTA-Vertrages lautet gleichsinnig. 
Innerhalb der EG gilt nun f"Ür die wichtigsten Dünger das Typenprin..., 
zip mit nachträglicher stichprobenweiser Kontrolle durch Probe.;., 
entnahmen. In den Handelsbeziehungen zwischen Österreich und 
dem europäischen Freihandelsraum (EG, EFTA) besteht das Prinzip 
der Nichtdiskriminierung bei der Anwendung von Maßnahmen, die 
das Inverkehrbringen einer bestimmten, dem Freihandelsabkommen 
unterliegenden Ware betreffen. Dies bedeutet, daß Maßnahmen 
gleichmäßig auf Inlands- und Auslandsprodukte angewe'ndet werden " ,,_ 

müssen. Es wird aber nicht nur formale Gleichbehandlung gp-f'r,T>_;" ' 

dert, sondern auch materielle. Die Maßnahmen dürfen {iusdrück-
lich nicht eine verschleierte Beschränkung des Handels zwische� 
den Vertragspartnern darstellen (die Beseitigung techn:i'scb.er 
Handelshemmnisse ist heute ein hochaktuelles Thema, das besonders 
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in der Erklärung der EFTA--Regierungschefs von Visby und in der 
Erklär�g des Europäischen Gipfels (EFTA-EWG) von L�emburg 
zum Au.sdruck kommt). Für den Fall der Verwirklichung der' 
vorgesc:b,lagenen Registrierung ist mit 'großen handelspoliti­
schen SChW,i.erigkei ten mit der 'EGzu 'rechnen; dies müßte sich 
nachteilig auf die Jösterreichirohen Anliegen im Agrarbereich 
auswirken. 

B. Zu den einzelnen B�timmungen 

Zu § 1 (Begriffsbes�immungen): 

Der Entwurf geht über den Kompetenztatbestand "Bekämpfung des 
unlauteren Wettbewerbes " (Art. 10 Abs. 1 Z.8 B-VG) insoweit hinaus, 
als die Verordnungs- Ermächtigung des § 9 auch ein Verbot bzw. 
eine Beschränkung des Inverkehrbringens von Wirtschaftsdünger 
vorsieht, "soweit es sich um für die Fruchtbarkeit des Bodens 
oder für den Naturhaushalt schädliche Stoffe handelt ". Auf. die 
kompetenzrechtliche Problematik dieser Bestimmung wird in den 
Erläuternden Bemerkungen nicht eingegangen. Im Rahmen der 
Kompetenzverteilung des B-VG kommt die Zuständigkeit zur Er­
lassung umweltrechtlicher Vorschriften jenem Gesetzgeber zu, 
der zur Regelung der Sachmaterie zuständig ist, in deren Bereich 
eine Umwel tgefäbrdung" auf tri tt. Für den Bereich der pflanzliChen 
und tierischen Produktion ist daher gemäß Art.15 B-VG grund­
sätzlich die Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung und Voll­
ziehung gegeben, soweit nicht einzelne umweltrelevante Kompetenz­
tatbestände eine Bundeszuständigkeit nach den Art.10-12 B-VG be­
gründen. Regelungen, welche das Inverkehrbringen von Wirtschafts­
dünger im Sinne des § 1 Abs�3 des Entwurfes unter dem Gesichts­
punkt der Bodenfruchtbarkeit oder des Naturhaushaltes Beschrän­
kungen unterwerfen, können weder unter 

"Veterinärwesen" 
(Vf Slg. 2073/1950: "Abwehr der aus der Tierhaltung und der,Ver-
wertung der tierischen Produk�e mittelbar der Volksgesundheit 

drohenden Gefahren "), noch unter 
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"Ernährungswesen" 
(VfuSlg. 5748/1968: "Maßnahmen zur Überwachung von Nahrungs­
mi tteln. vom sal1�.tären Standpunk.:tll) noch uniier::' 

llGesundheltswesenl1 
" ,  -.,-� ','--'. '-� . -

(Vf 81g.' 3650/1959, 4609/1963: 

"Obsorge Jfür'den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung 11) 

subsumiert werden. Da auch ein anderer Kompetenztatbestand des 
Bundes für die"" Reg,elung des geg,ens:Qändlichen Problems nicht er­

sichtlich is.t, erscheinen die Be,stimmungen: des § 9 hinsichtlich 
vonWirtschaftsdünger verfassungsrechtlich bedenklich. Hingegen 
wird der verfassungsrechtlichen Kompetenzlage insofern entsprÖchen, 
als das Anwenden von Dünger nicht als Inverkehrbringen verstanden 
wird und somit nicht unter dieses Gesetz fäl,l t. 

Abgesehen von diesen verfassungsrechtlichen Überlegungen ist fest­
zustel��n, daß die Abgrenzung zwischen Wirtschaftsdünger und 
Handelsdünger, wie sie der vorliegende.Entwurf vornimmt; sachlich 
wie aUch legistisch problematisch erscheint. In § ,1,Abs.3 wird 
zwar derBegriff ;�Wirtschaftsdünger" definiert, ohne daran aber 
rechtliche Foige

'.;}irkungen zu knüpfen. § 2 Abs.1 bestärkt zunächst 
den Eindruck, als ob die Anmeldungs- bzw. Bewilligungspflicht 
auch für Wirtschaftsdünger gelten würde; erst Abs.2 enthält da­
von abweichend die Regelung, daß Wirtschaftsdünger ohne Anm:el� 
dung oder Zulassung in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie 

einer Verordnung gemäß § 9 nicht widersprechen und vorschrift,s­
gemäß verpackt Und "gekennzeichnet sind. Von diesem - für Wir,t­

schaftsdünger kaum praktikablen - Grundsatz bringt §-"10 Abs 0 3 und 

4 'eine neuerliche Ausnahme, wonach die Verpackungspflicht nur nach 

Maßgabe einer vom Bllildesmihisterium für Land- und Forstwirtschaft 

zU'erlassEmden Verordnung besteht. Dieses Nebeneinander von Grund­

satz, Ausnahme und GegenausnahIile macht den Entwurf gerade in der 

für die Landwirtschaft wichtigenJFrage der Wirtschaftsdünger un­

übersichtlich. 

Da eiri'rechtspol:Ltisches Bedürfnis, zur Sicherung des Wettbewerbes 

und zum 8chutz der Verbraucher von Düngemitteln d�n Düngemittelmarkt 

zu regeln, nahezu ausschlie ßU vh ,nur hinsichtlich von Handelsdünger 
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besteht, beantragt die Präsidentenkonferenz der Landwirt­
scbaftskammern im Anscbluß an die Begriffsbestimmungen 
des § 1 eine Ausnahmebestimmung'fürWirtschaftsdünger, 
s0weit;er nicht weiter bearbeitet wurde (zusätzlich zu. 
den in § 2 Abs.2 Z.2 vorgesebenen Ausnabmen). Weitere Be­
gründung: Wirtschaftsdünger unterscbeiden sich in der Zu­
sammensetzung von Betrieb zu Betrieb erbeblicb und können 
nicbt standardisiert werden. 

Damit würde eine Reihe weiterer Bestimmungen des Entwurfes, 
die sich auf Wirtschaftsdünger bezieb�n, entbebrli�b, außer­
dem würde auf diese Weise den '�u § 9. geäußert?lL:V@rfassungs­
recbtlicben Bedenken RecbnuIlg g�tragen. 

Abs. 1: 
BearQe:it�te Wirtscbaftsdünger sollen anders als nicbt bearbei­
, teter Wirtscbaftsdünger (Ausnabmeantrag s. oben) ebenso -wie '. 

Düngemittel naeh § 1 Abs.1 Z.1' dem Anm�ldungs- und zulassuhgs-
verfabren unterzogen werden� 

Das.Wort "Nutzpflanzen" sollte durcbden allgemeinen Ausdruck, 
"Pflanzen" ersetzt werden, da nicht ersichtlich ist, warum 
der private Konsumentenbereich von diesem Ge'setz ausgenommen 
sein soll. 

Abs.3: ' 
, " , '  . 

Ergänzend zu den vorstehenden Bemerkungert zuln Wirtschaftsdünger 
wird noch ausgefübrt: Wirtschaftsdünger w'erden in der Regel 
nicht in Verkehr gebracllt, sondern im eigenen Betrieb verw.�?det. 

Werden lfbearbei tete Wirtschaftsdü�,g�tn,. wie- etwa getrockllet,e-r 
und vei'mablener Geflügeldung , Hornmehle, etc. in das Düngeuütt'el­
gesetz einbezogen, erschiene 'es sinnvoll, aucb Tiermehle und" 

Fischmeble einzubeziehen. Unter dem Begriff Wirtschaftsdünger 
sollten auch SchlachtabfäLl,e aufgezählt werden. Der Panseninbalt 
wird in der Praxis als DÜ,ngemi ttel verwendet. 

Von größter Bedeutung und Aktualität sind Klärschlamm und Müll­
kompost. Der Entwurf dürfte sich nicht damit begnügen, si� 

bloß in den ErläuterUIl.�en: ,zu erwähnen und zu erklären, daß, wegen 
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der maßgebenden Umstände des Einzelfalles von ihrer Einbe­
ziehung abgesehen wurde.:,:c'4.aß . die Ausbringung nicht bundes­
gesetzlich zure'geln ist, ist unbestri tteri�""eägehhber;-.... , 
hier um das tagtägliche-rfolgende Inverkehrbringen). ., 

Bei Klärschla�m und l'1til1kompQst handelt .. e,s pich zwar um die 
Beseitigung von Abfällen auf landwirtschaftlichen, Böden und 

. .  -
nicht um eine gezielte Düngung dieser Flächen, doch werden 
diese Entsorgungsprodukte den Landwirten nach wie vor als 
Düngemittel a�geboten und .. in Verkehr gebracht. Di��sen Umstand 
dürfte de; Entwurf (der Gesetzgeber eines Düngemittelgesetzes) 
nicht mit Schweigen übergehen. Es soll also nicht die Anwendung 
sondern das Inverkehrbringen (als Düngemittel) geregeit'werden, 
und zwar im Sinn eines Verbotes, allenfalls bei übeischreitung 
bestimmter -Schadstoffwerte (die u U. durch Verordnung festge-

; .  I 
setzt werden könnten). Dabei wird nicht übersehen, daß auch 

BOdenlliltersuchungen (�cbon.vorhandene Schadstoffkonzentration) 
zur' vollständigen Beurteilung erforderlich sein können; . Dü;:sbe­
züglich könnte ein Ineinandergreifen von Bundesrechtund Landes­
recht zielführend sein� 

Anläßlich der beschränkten Ein.beziehung nur von verarbeitetem 
Wirtschai tsdünger (z.B. verpacktem Hühnermist) sollte eine 

ausdrückliche Bezeichnung dieser Düngerarten erfolgen, um 
Mißverständnisse zu vermeiden. 

Abs.4 bis 7: 

Es wird begrüßt, daß auch Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate·und 
Pflanzenhilfsmittel nicht ganz ungeregelt bleiben (§ 2 Abs.3, 

§ 10), weil in diesem Bereich bei den Landwirten oft Unsicher­
heit über Zusammensetzung und Wirkung besteht. 

Abs.4: 
Hier wäre als natürlicher Bodenbestandteil "Erde" einzufügen. 

Abs45: 
Unter den Begriff Bodenhilfsstoffe sollten auch "Chelate" 

(organische Verbindungen, die der Bindung von Spur�nelementen 

dieneIl) fallen. 
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Zu §" 2 (Inverkehrbringen von Düngemitteln): 
Abs .1 : 

Z.3 bestimmt, daß Düngemittel u. a. nur "vorschriftsgemäß 
verpackt und gekennze-ichnet" in Verkehr gebracht werden 
dürfen. niese unbedingte 'Voraussetzung für das 

'
:t�verkehr­

bringen wird jedoch später im § 10 Abs.2 relativiert, w�:il 
danach offensichtlich Düngemittel auch unverpackt in Verkehr 
gebracht werden dürfen (wenn nämlich keine Verordnung nach 
§ 10 Ab� �3 erlassen wird), �obei die vorgeschriebenen Kenh=�--,­
ze'ichnu'h'gen dann im Begleitschreiben enthalten sein müssen, 

',, ])ie widersprüchlichen Bestimmungen bedürfen einer Klar-· 
stellung� 

Sei t Jahren bemühen $ich die Landwirtschaft s,kammern , zur 
Rationalisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft den 

Bauern mineralische DünlSemittel ,im Sinne der "Lose-Dünger-:: 
Kett,e " zur, yerfügung zu stellen. Hiebei ist jedoch eine Ver­
packung unlllÖglich, , sodaß die im Ge,petz zunächst absolut 
geforderte Verpackung einen abzulehnenden Rückschritt bedeuten 
würde. Der Gesetzestext hätte demnach zu bestimmen, daß im 
F�rlle--e-f,:riel?�-losen Vermarktung von Düngemitteln die entsprechen­
de Kennzeichnung über die Begleitpapiere zu erfolgen hat. 

Abs.2: 
Z.2 sollte um folgende lit.d und e erweitert werden: 

d) Düngerrohstofflieferungen an die Industrie zum Zwecke der 
Weiterverar�e�tung, 

e) Düngemittel in,Kleinpackungen von weniger als 5 kg, aus 1 ' •• , • . . ,  
denen Kennzeichnung deutlich hervorgeht, daß sie nur 
zur Düngung von Rasen oder Zierpflanzen bestimmt sind.l1 

Eine. Ausnahmeregelung ,für Düngemittel in Kleinpackungen wi-rd­
speziell in derl. 'Sonderlrul turen des Gartenbaues sehr benötigt. 
Durch das (abgelehnte) Registrierungssystem würden gerade ' ­

diese Kleinpackungen ,zu kostenaufwendig und ihr 'Einsatz in' 
der Praxis würde verzögert, oder infolge' Nichtregistrierung 
durch den Erzeuger überhaupt ausgeschlossen. Die'ausländische 

Düngemittelindustrie, die bei Spezialitäten für Sonderkulturen 
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führend ist, würde von der Absicht, kleine Mengen nach Öster­

reich zu liefern, sicher Abstand nehmen.. Der österreichische 

GRrtenbauwrde dadurch gegenüber'dem Ausland, z.B . . Holland, 
wo es:diese'Behiridertlng nicht gibt, im Einsatz von �euen 

. " .! \ 
Erkenntnissen und Produktionsmittelh,'die in ionisierter 

Form ja die gleichen Moleküle wie die herkömmliche:q. Dünger. 

8!1thal ten, wejjer ins Hintertreffen gelangen. Dieser ,Entwurf" " 
ist insoweit für Betriebe mit Spezialkulturen for�schr:ttts-

lmd wettbewerbshemmend . 

.An die schon zu § 1 verlangte Ausnahmebestimmung für Wirt­

sChaftsdünger,der nicht weiter bearbeitet wurde, wird auch 

hier eTinnert. 

�2. (Anmelder und ;.!n·!.ragstelle.J�)_: 

Zllr Arrme ldungs- oder Antrags .. :legi timation wird ein Vorbehalt 

a ngemeld et. 

Zu ß 4- (An.I'1eldung lmd Antrag): _ ..... --=,.,_, ____ ._-...""""-..�.,.� .... "".....",..._� .... _ ... __. .. >i:_ 
In Abs.:.2 soll Z.5 seändert 1rlerden: 

"5 . Mahlfeinheit oder SiebdurchgDng, �roduk!s.Eezi.!isc�". 

2. 7 bis 9 wären zu streichen. An�aben über Gemengeteile bei 

rcischu.r:.gen, Herstellu.ngsverfahren und Gewichte Brsche5_!:l.'3n 

ent:benrlich. 

Zu § 5 (lTacl?'>'leis� Probenbeistelluns;) : 

Z.1 soll ergänzt we,r<1e n: '.'Nachweise über die in der Ar...meldung 

Ul1.Q dem Antrag auf Zulassung gema chten Angaben; I! 

Zu § 6 
.- -, , t . � '].... .(1 1... � d ß d' Ty 1· .... 1�;3 SO.l..l. e lU ;'tUS '2vorgese.L�en \\1Gr'.cen, a le pen. ::i.. 8 vB von 

Amts wegen be i Bedarf oder in be s t immten .zeitlichen Abständen 

erweitert; und auf den letzten Stand gebra'cht ivird C der 11 Stand 

der 'Vliss8nschaft" - Abs.1 - ge biet e t ei n dy namische s Be gr iffs­

verständni$. 
Der Begriff "Naturhal'!shal t" ist schwer definierbar . Dünger�'Werden 

üblicher\veise au f eine Kulturlandschaft av.sgebracht, die seit 

GenGrationen von Mens chen bßainflußt.wird. Auc h bai noch so sach­

ger.lB.ber. Ausbringung läßt sich, s pe z iell unt'3r besondoren v./itte-
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rungs- und BodeneinflüsseIf, kaum eine gewisse Gefährdung 

vermeiden. Daher wäre eine weniger absolute Formulierung 

zu wählen (z.B. ",tunliehst"). Man könnte eher an Stelle des 

Naturhaushaltes die Nahrungskette anführen. 

Das Wort "NutzpflanzenIl müßte wieder durch das Wort I1Pflanzen" 

ersetzt werdEm (analog § 1 Abs.1). 

Im letzten Satzteil sollte es richtig "Ertrag der gedüngten 

Pflanzen" (und nicht Flächen) heißen. 

Abs.2: 

In der Verordnung wäre zusätzlich (Z.8) auch ein Höchstgehalt 

an relevanten Schadstoffen zu bestimmen, vor allem dann, wenn 

es sich um tierische und industrielle Abfallprodukte handelt. 

Ferner sollte der Grad der Vermahlung angeführt werden. 

Zu § 7 (Zulassung von Düngemitteln): 

In Abs.3 sind die zur Begutachtung befugten Institutionen durch 

Aufnahme anderer Anstalten, Institute und Gutachter wie ins­

besondere der Universität für Bodenkultur zu erweitern, 
Die gewünschte bundeseinheitliche wissenschaftliche Praxis 

(Erläuterungen) könnte auch durch einheitliche Prüfvorschriften 

erzielt werden. Zudem ist nach den Erfahrungen der Praxis zu 

befürchten, daß auf Grund einer MonopolsteIlung lange Warte­

zeiten bei Untersuchungen und Probenanalyse in Kauf genommen 

werden müssen. Auch wird dadurch ein Wettbewerb . verhindert, 
was sich negativ auf die Kosten auswirken kann. 

Abs . 4: 
Die Entsche ld-ungsfrist sollte auf.· 2 Jahre verkürzt werden. 

Zu § 9 (Verkehrsbeschränkungen): 
Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Bedenken gegen diese 

Bestimmung, soweit sie sich auf Wirtschaftsdünger bezieht, 

darf auf die Au�uhrungen im allgemeinen Teil der Stellungnahme 
verwiesen werden. 

Hinsichtlich der Schädlichkei� für Bodenfruchtbarkeit oder 
Naturhaushalt dürfte man sich nicht auf bloße Vermutungen 
stützen. Eine Ergänzung im Sinne " ... soweit es sich nach­
weislich um . ... schädliche Stoffe handelt" wäre daher ange­
bracht. 
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Zu § 10 ( Kenp:zeichnung und Verpackung ): 

Abs .1 : 

Folgende Änderungen werden beantragt: 

Z.3: Ergänzung um das JVIerkmal "produktspezifisch"; die Korn­

größe erscheint entbehrlich. 

Erläuternd wird bemerkt, daß sinnvollerweise nur diejenigen 

Kennzeichnungselemente verpflichtend vorgeschrieben werden 

sollen, die dem Letztverbraucher tatsächlicb zur Information 

dienen können. Eine Verpflichtung z. B. zur Angabe der Korn�" 

größe ist daber nicht erforderlicb. , 
Z.4: Da die Registrierung abgelehnt wird, bätte bier die Re­

gisternummer zu entfallen. 

Z. 5: Beim Begriff "wesentlicbe Nebenbestandteile" sollten die 

Begriffe "chemiscbe Form und Löslicbkeit" im Hinblick auf die 

Bedürfnisse des Gewässerschutzes angeführt werden. 

Z.8: Hier wäre das Wort "Anwendung" zu streichen, da die sach­

gerechte Anwendung Angelegenheit des Landwirtes und seiner 

Berater ist. Hinweise auf sachgerechte Lagerung erscheinen 

jedoch vor allem aus Sicherheitsgründen zweckmäßig. 

Z. 9: Die Alternative, auch einen Bevollmächtigten anz.�führen, 

erscheint nicht begründet. 

Z . 10: "Düngermischungen" statt "JVIischdüngern". Ferner wäre die 

Angabe der wertbestimmenden Bestandteile förderlich. 

Scbließlich sollte bei der Kennzeichnung von verarbeitetem 

Wirtschaftsdünger und tierischen oder industriellen Abfall­

produkten auch der Gehalt an relevanten Schadstoffen ange­

führt werden. 

Abs. 2: 

Für die Praxis der Auslieferung loser Handelsdüngemittel wäre 
es erforderlich, eine entsprechende Kennzeichnung des losen Waren­

lagers in die Bestimmungen aufzunehmen. 

Abs.3 : 
Grundstltzlioh soll ein Düngemittelgesetz Neuentwicklungenbei 
der Düngerausbringung, vor allem im Rahmen des JVIaschinenringes 

in Form der "Losen Düngekette" nicht behindern. Die Verordnungs-
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ermächtigung' erscheint, unter di.esemGesichtspunkt zu' weit�' 
gehend. 

Abs .4: 
Bei Kultursubstraten sollte nur dort, wo dies nachweislich 
erforderlich ist, das Ab lauf datum zwingend vorgeschrieben 
werd,en. 

An die allgemeinen ablehnenden Bemerkungen 'zum Düngemittel­
:r:�gi5?ter darf erinnert werden. 

Zu'§14 (Rechte und Pflichten der Aufsichtsorgane): 

Kontrollbefugnisse müssen sein, doch wenn schon eine jeder­
zeitigeÜberprüfung möglich ist, sollte diese zwingend nur 
im Beisein einer mit den jeweiligen Betriebsverhiltnis�en 
vertrauten Person erfolgen. Zur Beistellung dieser Person 

,ist der jeweilige Betriebsinhaber bereits verpflichtet� 

Abso1: 
Die Kontrollbefugnis soll'l!während der üblichen Geschäfts­
oder ,BetriebsstundenlJ gelten (§ 37 Abs.2 Ll'1G'). 
Ferner,:' ist die Ausnehmung der Kultursubstrate (llAbs. 5 und 711) 
beabsichtigt? ' 

Abs.3: 
Verordnungsentwürfe für Probenahrne und Analysenmethoden' 
fehlen noch. 

Zu § 15 (Pflichten des..l?etriel?�iI.lha�,�J's); 
In Z. 2 müßten I! die zur Kontrol�,e. not\'Ilendigen Auskünfte!f ge­
nügen. Die ausdrückliche Hervor1;lebung von verwendeten Stoffen 
und von Absat zwegen erscheint ,e,ntbehrlich. 

Zu § 16 (Untersuchung der Proben); 

Zur Untersuchung der Proben sollten neben der Landwirtschaftlich­
chemischen Bundesanstalt auch geeignete Landesuntersuchungs­
stellen, die in einzelnen Bundesländern eingerichtet sind, 
sowie sonstige qualifizierte Untersucher (z.B. Ziviltechni.ker) 
ermichtigt werden. 

DiesES Anliegen gilt besonders für Zulassungen im 'Rahmen von ' 
bere,its über' den Verordnungsweg zugelassenen Düngemitteltypen. 
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Grundsätzlich soll ferner auch die Heranziehung von ein­

schlägigen Universitäten möglich sein. 

Zu § 17 (Strafan�eißen2 Berichte): 

Auch die betroffene Partei sollte verständigt , w,er,den. 

Zu § 18 (Gebühre�): 

Die vorgesehene jährlich zu leistende Gebühr wird abgelehnt, 

da ihr keine Gegenleistung gegenübersteht und sie wahrschein­

lich auf den Bauern als Letztverbraucher überwälzt würde. 

Zu § 19 (Meldepfli�ht der Erzeugunßs- unq. __ C!r�ha�qe1.,§E_eEi_�?�l: 

Österreich wäre das erste Land� das derartig genaue statisti­

sche Erhebungen für Düngemittel gesetzlich verlangt. 

Die Meldung nach Registernummern (abgelehnt) und Verwaltungs­

bezirken erfordert einen extremen Aufwand. Eine feld- oder 

betriebsspezifische Düngungsintensität, welche unter Umstän<ien 

für eine Belastung der Umwelt verantwortllch
'"

gemacht werden 

könnte, ist mit dieser Statistik nicht zu erfassen. Doppel­

meldungen über Düngemittel, wie z.B, Rohstoffe an die dünger­

verarbeitende Industrie oder Ware, die über mehrere Groß­

händler läuft, könnten nicht ausgeschlossen werden. Außerdem 

gibt es zur Zeit eine auf freiwilliger Basis bestens funktionierende 

Düngemittelstatistik? welche nach Ansicht von Fachleuten in 

Europa von keiner übertroffen wird. 

Es ist wirklich fraglich� ob die Erstellung der Handelsdünger­

statistik, .. clie bisher von der Düngerberatungsstelle kosten­

günstigst w,ahrgenommen wurde, notwendigervieise an eine andere 

Stelle abgetreten werden muß, wofür ein gesonderter Kostenauf­

wand entsteht. 

Ungeachtet dieser grundsätzlichen Einwände werden noch folgende 

Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen weitergegeben: 

Abs.1: 

Die für die Vorlage der Absatzziffern vorgesehene Frist von 

10 Tagen nach Beginn eines Vierteljahres für das abgelaufene 

Quartal erscheint zu kurz. 

Abs.3: 

Das statistische Material sollte über Abruf auch dem Landes­

hauptmann bzw. den von ihm beauftragten Kontrollinstanzen 

zur Verfügung stehen, 
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Zu § 20 (Strafb���i����ß�pl: 
Der vorgesehene Strafrahmen Jbis :zu 300.000 S wird als 
wesentlich zu hoch angesehen. Ein HBchstsatz von 100.000 S 
erscheint ausreichend. 

Abs .2: 
Neben dem hohen Strafrahmen ist zusätzlich noch der Ver 
fall der Ware vorgesehen. Für die Verfallsbestimmurig wäre 
jedoch'eine Einschränkung auf schwerwiegende VerstBße oder 
auf besondere Gefahren angemessen. 

Als Alternative wäre (statt d�$ Verfalles) auch eine Rtick­
nahmeverpflichtung sehr zu erwägen. Eine ve'rfallene Ware, 
würde nämlich der Bffentlichen Hand grBßte Entsorgub.gspro­
bleme bere,iten. Durch eine Rücknahme beanstandeter Produkte 
hingegen kBnnte eine Verarbei tun,g zu gesetzesgerechte'n', D0,nge-."°1 
mitteln ermBglicht werden. 

Zu § 21 (Schlußbestimmungen): 1'·-1 

Angesichts eines abzusehenden Ze1.ttmnktes des Inkrafttr,etens 
dieses Gesetzes sollte in Abs .1 der 31." Dezember 1986, genannt 
werden. 

Abs.2 hatte wegen der zu §19 vorgebrachten Bedenken zu ent­
fallen. 

In Abs.3 ware wegen des Bemessungszeitraumes 1.7. bis 30.6. 
der 1. -Juli 1987 zu nennen. 

Schließlich wäre eine Abverkaufsf,rist bzw. eine Übergangsbe­
stimmung vorzusehen1 damit auf Lager, befindliche Dünger noch 
abgesetzt werden kBnnen. 

11. 

VERORDNUNGEN 

Wegen des wesentliche Regelungselemente des Gesetz-Entwyxfes , , 
betreffenden Vorbringens, und um eine weitere VerzBgerurig 
zu vermeiden, werden Bemerkungen zu den Verordnungs-Entwürfen 
jetzt dieser Stellungnahme nicht angeschlosserl; ',' 

sie werden unverzüglich nachgereicht. 

• 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Abzüge dieser 

Stellungnahme übermittelt. 

Der Präsident: 
. - "'�. Derflar 

Der Generalsekretär: 
gez. I. V. Dipl. lng. Sfrasser 
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